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Betr.: Stellungnahme zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung der Anderung des
Geschlechtseintrags

Sehr geehrte Mitarbeitende des BMI und BMJV,

ausweislich des uns durch Ihr Ministerium zugesandten Entwurfes mit Bearbeitungsstand 08.05.2019 11:54 Uhr
aulern wir uns als in dieser Sache auch durch das BVerfG als sachverstandig hinzugezogene
Fachgesellschaft, insbesondere auch in Bezug auf die Folgen fir transsexuelle Personen, wie folgt:

Stellungnahme
Artikel 1
Anderung des Biirgerlichen Gesetzbuchs

Der Entwurf wird in Ginze verworfen und abgelehnt, da unseres Erachtens mit der derzeitigen
Fassung des §45b PStG eine, auch fur transidente/transsexuelle Menschen, tragbare,
anwendbare und den Bediirfnissen der Betroffenen geniigende Regelung besteht.

Hilfsweise erlauben wir uns trotzdem zu dem Entwurf im Ganzen und den einzelnen Bestimmungen im Detail
Stellung zu nehmen.

Durch die kirze der Einreichungsfrist ist eine ausreichende argumentative Tiefe nicht moglich weshalb wir auf
unsere vorangehenden Stellungnahmen verweisen und deren Inhalt als dieser Stellungnahme konkludent
zugehorig betrachten. Des Weiteren bitten wir uns etwaige Wiederholungen nachzusehen.1

Wir nehmen hilfsweise, ungeachtet der grundsatzlichen Ablehnung, wie folgt Stellung:
§18:
§18
Anderung des Geschlechtseintrags bei Intergeschlechtlichkeit

(1) Eine Person mit einer angeborenen Variation der kérperlichen Geschlechtsmerkmale kann gegenliber dem Standesamt
erkléren, dass die Angabe zu ihrem Geschlecht in einem deutschen Personenstandseintrag durch eine andere in § 22
Absatz 3 des Personenstandsgesetzes vorgesehene Bezeichnung ersetzt oder gestrichen werden soll. Liegt kein deutscher
Personenstandseintrag vor, kann die Person gegeniiber dem Standesamt erkldren, welche der in § 22 Absatz 3 des
Personenstandsgesetzes vorgesehenen Bezeichnungen fiir sie mafigeblich ist oder auf die Angabe einer
Geschlechtsbezeichnung verzichten. Die Erkldrung muss 6ffentlich beglaubigt werden.

(2) Mit der Erkldrung kann die Person auch die vorhandenen Vornamen dndemn.
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(3) Als kérperliche Geschlechtsmerkmale im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 sind die das Geschlecht bestimmenden
Erbanlagen, die hormonalen Anlagen und das Genitale anzusehen.

(4) Die angeborene Variation der kérperlichen Geschlechtsmerkmale ist durch die Vorlage einer drztlichen Bescheinigung
nachzuweisen. Verfiigt die Person (iber keine &rztliche Bescheinigung einer erfolgten medizinischen Behandlung nach Satz
1 und kénnte das Vorliegen einer Variation wegen der Behandlung nicht mehr oder nur noch nach unzumutbaren
Untersuchungen érztlich bescheinigt werden, kann die Person dies an Eides statt versichern.

o Intergeschlechtlichkeit*

In Vorgriff auf § 19 wird die Unterscheidung zwischen ,Intergeschlechtlichkeit” und
»1ransgeschlechtlichkeit* abgelehnt. Zum einen da, es keine wirkliche Trennscharfe gibt und zum
anderen da sich hierdurch eine Verletzung des Art. 3 Abs. 3 GG ergeben wurde. Sollte die durch die
vorlegenden Ministerien postulierte Unterscheidbarkeit von ,Intergeschlechtlichkeit” und
»1ransgeschlechtlichkeit* wirklich gegeben sein, was vehement bestritten wird, so wirde hier
zweifelsfrei eine Diskriminierung auf Grund des Merkmales ,Geschlecht” vorliegen. Nur der
Vollstandigkeit halber sei auf die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes vom 17.12.2015 — 8 AZR
421/14 — insbesondere RN 31 u 32 hingewiesen Auch im Hinblick auf Unionsrechtliche Bestimmungen
ua. EuGH 30. April 1996 - C-13/94 - [P./S.] Rn. 13 ff,, Slg. 1996, [-2143

e ,angeborene(n)" Variante® der kdrperlichen® Geschlechtsentwicklung®*
Selten wurde in einem Gesetzesentwurf derartig unlogisches geschrieben

1. angeboren

Was kann eine Variation der Geschlechtsmerkmale denn anders sein als angeboren? Postnatale
Eingriffe/Anderungen/Variationen sind ,geschlechtsangleichende Gesundheitsleistungen® die erst auf Grund
einer pranatalen Entwicklung gewahrt werden.

2. Variante

Ist nicht jeder Mensch ein Ergebnis der unendliche Moglichkeiten in unendlichen Variationen die die Natur der
Gattung Homo Sapiens Sapiens angedeihen lasst ?

3. korperliche Geschlechtsentwicklung

Was denn sonst, oder gibt es auch nicht-kérperliche Rechtssubjekte? Selbst unser Denken, das Ubrigens weder
staatlicher noch rechtlicher Bewertung/Aufsicht unterliegt, ist im Prinzip ein bio-chemischer Vorgang und das
ihm ublicherweise zugeordnete Gehirn ist ein Organ.

e ,durch eine andere in § 22 Absatz 3 ... vorgesehene Bezeichnung ersetzt oder gestrichen
werden soll*

Wieso so kompliziert? Die Formulierung ,durch eine zutreffendere Bezeichnung ersetzt oder gestrichen werden*
ist einfacher, verstandlicher und wertschatzend. Sie wirde auch den unterschwellig geduRerten Vorwurf das bei
der Geburtsanzeige ein Fehler gemacht worden ist, vermeiden. Man wusste es damals nicht besser bzw.
bestand damals oftmals noch nicht die Mdglichkeit eines Eintrages jenseits des iberkommenden binaren
Geschlechtsverstandnisses.

e ,das Geschlecht bestimmenden Erbanlagen, die hormonalen Anlagen und das Genital*

Die geschlechtlichen Auspragung des Phanotyp Mensch, auch Geschlechtsmerkmale genannt, zerfallen in
derer Teile drei. Primar, sekundar und tertiar. Sie umfassen den gesamten Korper und nicht nur die Genitalien.
Ein bekannter und weitgehend akzeptierter Leitsatz der Sexualforschung lautet: ,Das wichtigste Sexualorgan
sitzt zwischen den Ohren® (Milton Diamond; Zeitschrift fir Sexualforschung 21(04), Dezember 2008). Somit darf
der Begriff ,Geschlecht* bzw dessen Entwicklung nicht ausschlielich auf die genannten Merkmale beschrankt
werden und inkludiert sowohl Transsexuelle/Transidente, hier , Transgeschlechtliche* genannt, als auch
sintersexuelle®, hier ,Intergeschlechtliche genannt.

e ,durch Vorlage einer arztlichen Bescheinigung nachzuweisen.”

Die Forderung nach einer arztlichen Bescheinigung wird schon beim in der Sache auch hier vergleichbaren
TSG kritisch gesehen und abgelehnt. Derzeit liegt der schon in der letzten Legislaturperiode u.a. durch das
Land Rheinland-Pfalz eingebrachte Gesetzesentwurf dem Bundesrat zur erneuten Einbringung in die
Gesetzgebung vor. Es besteht also keine Notwendigkeit eine Regelung vorzuschreiben die mit hoher
Wahrscheinlichkeit kiinftig wegfallend ist und der verfassungsrechtlichen Uberpriifung nicht standhalten wird.
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Wir erlauben uns trotzdem hierzu einige Ausfiihrungen zu machen:

Siehe:

> Aus dem Beschlusses des BVG vom 17. Oktober 2017 - 1 BvR 747/17 folgt:

Die Begutachtung (hier Bescheinigung) wird alleinig als ,prozessrechtliches Mittel des
objektiven Nachweises der rechtlichen Voraussetzungen des Geschlechtswechsels
angesehen.” (RN 10). Sie ist demnach nur als Mittel soweit verfassungsrechtlich zulassig als
der Gesetzgeber keine andere Regelung findet. Die Frage ob es auch andere Moglichkeiten
gibt lasst das Gericht unbeantwortet bzw. fordert nicht ausdriicklich eine Begutachtung.

Die Begutachtung dient alleinig der Bescheinigung der Tatbestandsvoraussetzung, also dem
Vorliegen der ,transsexuellen Pragung / Varianten der Geschlechtsentwicklung®. (RN 11)

In der Praxis sind beide ,Eigenschaften” nicht immer eindeutig zu trennen und in ihrer
Wirkung/Erscheinungsbild groRtenteils deckungsgleich.

»Eine etwaige therapeutische Begleitung erfolgt rein freiwillig und eine Pflicht hieraus ist nicht
aus dem TSG ableitbar.” (RN 9) Eventuell besteht konkludent ein Anspruch hierauf.

- Das BVG hat in seiner laufenden Rechtsprechung, spatestens seit dem Beschluss v. 15. August
1996 - 2 BvR 1833/95, ausdriicklich bestatigt durch den Beschluss vom 11. Januar 2011 - 1 BVvR
3295/07 -, deutlich zum Ausdruck gebracht das fir die Tatbestandsfeststellung und somit fiir den
Anspruch auf Anderung/Berichtigung alleinig die Selbstauskunft maRgeblich ist. Auch hat sich die
Begutachtung im Rahmen der bisherigen TSG-Verfahren als ungeeignet und unnétig erwiesen.
Aus diesem Grund besteht auch keine Notwendigkeit einer Nachweises mittels arztlicher
Bescheinigung

Gutachten: Geschlechtervielfalt im Recht. Status quo und Entwicklung von Regelungsmodellen
zur Anerkennung und zum Schutz von Geschlechtervielfalt

Begleitmaterial zur Interministeriellen Arbeitsgruppe Inter- & Transsexualitat — Band 8. Berlin

Begutachtung nach dem Transsexuellengesetz Auswertung von Gutachten dreier
Sachverstandiger 2005-2014, Bernd Meyenburg, Karin Renter-Schmidt, Gunter Schmidt,
Universitatsklinik fir Kinder- und Jugendpsychiatrie, Frankfurt am Main, Psychotherapeutische
Praxis, Hamburg, Zeitschrift fir Sexualforschung 28/2015

Expertendiskussion der Begutachtung nach dem Transsexuellengesetz, Bernd Meyernburg,
Universitatsklinik fir Kinder- und Jugendpsychiatrie, Frankfurt am Main, Auswertung von 3750
Gutachten, Zeitschrift fir Sexualforschung 29/2016

Guldenring, Annette-Katrin; Zur ,Psychodiagnostik von Geschlechtsidentitat” im Rahmen des
Transsexuellengesetzes, Zeitschrift fir Sexualforschung, 26, 160-174, 2013

Rauchfleisch, Udo; Transsexualitdt — Transidentitat; Goéttingen 2016

Hieran andern auch nicht die von Dr. Glinter Krings, parlamentarischer Staatssekretar im BMI in der
FAZ vom 14.03.2019 publizierten AuBerungen.

»er finde es bedenklich, wenn die von Geburt an schwierige Situation intersexueller Menschen und die
fur sie richtigerweise personenstandsrechtlichen Regeln nun von einzelnen Vertretern einer anderen
Gruppe ausgenutzt werde.«

Arzte kénnten sich strafbar machen, wenn sie die Bescheinigungen fiir die Anderung von Vornamen
und Geschlechtseintrag fur trans*Menschen ausstellten, betonte Krings.

Dariiber hinaus spricht Dr. Krings bei Transidentitat von einer ,psycho-Intersexualitat”.
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Dr. Krings auBert sich in seiner Funktion als parlamentarischer Staatssekretar politisch und verlasst
dabei seinen eigenen Kompetenzbereich. Es liegt in der Fachkompetenz eines jeden Arztes Diagnosen
und Entscheidungen nach bestem Wissen und Gewissen gemaf dem hippokratischen Eid zu treffen.
Deren Entscheidungen hat auch ein Staatssekretar nicht in Frage zu stellen und schon gar nicht als
Straftat zu deklarieren. Wir weisen die AuRerungen Krings‘ aufs Scharfste zuriick.

Eine parlamentarische Anfrage hat ergeben, dass das BMI mit ,eigenen Experten® und damit gegen den
Rat der Interessenverbande, den Empfehlungen des Deutschen Ethikrates, den Ergebnissen der
interministeriellen AG des BMI und BMFSFJ ein Gesetz formuliert hat, welches bereits im Vorfeld
massiv kritisiert wurde. Es wurde mehrfach gemahnt, dass der Gesetzesentwurf weder den
Bedurfnissen Betroffener noch dem Urteil des BVerfG gerecht wird. Es handelt sich also um einen
Versuch mit einer Angstpolitik von eigener Unfahigkeit abzulenken um sich aus der Verantwortung zu
ziehen. Zusatzlich soll ein Keil zwischen die sonst vereinte Trans- und Intercommunity getrieben
werden, die seit Jahren gemeinsam ein Recht auf Selbstbestimmung fordert

Das Bundesverfassungsgericht hat wiederholt, zuletzt in seinem Beschluss 1 BVvR 2019/16 klargestellt,
dass die geschlechtliche Identitat aller Menschen, auch wenn sie nicht mannlich oder weiblich ist, durch
das Grundgesetz geschiitzt ist und verdeutlicht, dass weder staatliche Interessen noch jene Dritter dem
Recht auf Anerkennung einer nicht-bindren Geschlechtsidentitat entgegenstehen. Daraus ergibt sich
zwangslaufig, dass die einzige Voraussetzung fur eine Zuordnung zu einem Geschlecht die Erklarung
eines jeden Menschen ist, ohne Riicksicht auf die korperliche Konstitution (s.a 1 BvR 3295/07). Ware
das anders, hatte das BVerfG intersexuellen Menschen nicht die Mdglichkeit offen gelassen, jeden
verfugbaren Personenstand zu wahlen. Dr. Krings Ubersetzt mit seinem Kommentar ,Varianten der
geschlechtlichen Entwicklung® in einer Weise, die den §45b PStG verfassungswidrig machen wiirde.
Weil das so ist, hat das BMI offensichtlich darauf verzichtet in den Gesetzestext eine Definition dieser
Varianten einzufiigen.

Aus einer im Gesetz nicht vorhandenen Definition der Varianten geschlechtlicher Entwicklung, - aus
einem nicht im Gesetz vorhandenen Bezug auf eine rechtlich nicht bindende Definition in einer
medizinischen Leitlinie oder Vorschlag aus einem Meeting einer Arzt_innenkommission einen
Straftatbestand zu konstruieren ist schwere Diskriminierung. Sich das flr unseren Personenkreis
mdglichst Negative herauszupicken hat in Deutschland System. Wahrend gesetzliche Krankenkassen
medizinische Leitlinien, die fur transidente/transsexuelle Menschen gunstiger waren bislang nicht
akzeptieren, sollen andere Leitlinien, namlich die zur ,Varianten geschlechtlichen Entwicklung“ rechtlich
bindend sein ? Wenn jemand versucht trans- und intersexuelle Menschen gegeneinander auszuspielen,
dann sind diese Personen nicht bei jenen selbst zu suchen.

Wir méchten ausdriicklich dazu auffordern, dass Arzt_innen ihren Entscheidungsfreiraum zu Gunsten
transidenter/transsexueller sowie intersexueller Menschen ausschopfen und Mitarbeitende der
Standesamter, sich an die fir sie eindeutige Formulierung des §45b PStG zu halten. Bei Zweifeln
erinnern wir an die Remonstrationspflicht und notfalls an die Weiterleitung an das nachste Amtsgericht
zur Entscheidungsfindung gem. §49 Abs.2 PStG

Wir fassen zusammen:

,Varianten geschlechtlicher Entwicklung“ sind in Deutschland nicht rechtsverbindlich definiert

Arzt_innen haben beim Ausstellen eines Attests immer die Freiheit inrem hippokratischen Eid zu folgen
und mit ihrem Attest zur Verminderung von Leid beizutragen. Nachgeburtliche geschlechtliche
Entwicklungen sind unabhangig von deren Ursache ,Varianten der geschlechtlichen Entwicklung® so
der Deutsche Ethikrat (BT-Drs. 17/9088 v. 14.02.2012). Ist diese Entwicklung eingetreten, kann sie
auch dokumentiert werden.

nach §45b PStG haben Arzt_innen ihr Attest nicht zu begriinden und Standesémter es nicht zu
Uberprifen.

ein Standesamt, das die Personenstandsanderung nach Vorlegen eines Attests nach den Vorgaben
des §45b verweigert handelt rechtswidrig.

Die Weltgesundheitsorganisation stuft nach der im Juni 2018 verabschiedeten ICD-11 HA60/HA61
geschlechtliche Inkongruenz also Transidentitat/Transsexualitat nicht mehr als psychische Stérung
sondern als Zustand sexueller Gesundheit, also einer Normvariante, ein. Der daraus unter Umsténden
entstehende Leidensdruck kann einen Krankheitswert haben, BSG Az.: 3 RK 15/86, ist jedoch keine
Grundlage um daraus ein psychisches Problem zu konstruieren.
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e Es besteht keine Verpflichtung, fir den Zweck der Feststellung eines gednderten Personenstandes
und Vornamens bei einer Krankenkasse, z.B. durch Vorlage eines Personalausweises hinaus
Nachweise Uber den Weg einer Personenstandsanderung zu erbringen.

e Es gibt keine Verpflichtung ein facharztliches Gutachten, das zum Zweck einer
Personenstandsanderung nach TSG erstellt wurde bei einer gesetzlichen Krankenkasse oder einem
Chirurgen vorzulegen. Hierfirr ist eine durch (Vertrags-) Arzt_innen erstellte Indikation It. 2.5 der MDS
Richtlinie Transsexualitat (2009) im Rahmen der Begleittherapie ausreichend.

e ,unzumutbare Untersuchung“

Jede Untersuchung zur Feststellung der geschlechtlichen Identitat ist ein massiver Eingriff und Verletzung der
Grundrechte aus Art 1 — 3 GG, insbesondere Art 1 Abs 1 (Unantastbarkeit der Wiirde). Hierzu sei erneut auf die
Entscheidung des BVG 2 BvR 1833/95 vom 15. August 1996 verwiesen in der das Gericht auf die
Vorbedingungslose Akzeptanz der alleinig entscheidenden Selbstauskunft besteht.

Auch sei erneut auf die durch im Beschlusses des BVG vom 17. Oktober 2017 - 1 BVR 747/17 — gesetzten
engen Grenzen der Erkenntnisgewinnung verwiesen.

— Wir empfehlen es bei § 45b PstG zu belassen, evtl Erganzt mit einer Klarstellung das er fiir alle
Betroffenen gilt.

§19

— Dieser Paragraph wird in Gédnze wie vorstehend bereits ausgefiihrt verworfen und es wird auf die zu
§18 gemachten Ausfiihrungen/Erlauterungen verwiesen.

§20

Ist soweit akzeptabel, abgesehen davon das sichergestellt werden muss das aus den o6ffentlich zuganglichen
Abstammungseintragen eine Vornamens- und/oder Personenstandsanderung ableitbar sein darf. Da im Zuge
der Integration bzw. der Umsetzung der gleichgeschlechtlichen Ehe die vorher hierzu bestehenden Bedenken
nicht mehr bestehen. Unndtig zu erwdhnen das etwaige gesellschaftliche Vorbehalte ohne rechtliche Grundlage
fur das Handeln des Gesetzgebers ohne Belang sind.

— keine inhaltlichen Einwende
§1631e
§ 1631e
Anderung des Geschlechtseintrags bei einem Kind
Die Personensorge umfasst ferner das Recht, fiir ein Kind, das geschéftsunfahig oder noch nicht 14 Jahre alt ist,

1. die Erklérung zur Anderung des Geschlechtseintrags und der Vornamen nach § 18 oder der Reihenfolge der Vornamen
geméal § 45a des Personenstandsgesetzes abzugeben,

2. einen Antrag nach § 19 oder nach § 409f des Gesetzes (iber das Verfahren in Familiensachen und in den
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit zu stellen. Im Ubrigen kann ein Kind die Erkldrungen nach Satz 1 Nummer
1 nur selbst abgeben und die Antrdge nach Satz 1 Nummer 2 nur selbst stellen; es bedarf hierzu jeweils der Zustimmung
seines gesetzlichen Vertreters. Stimmt der gesetzliche Vertreter nicht zu, so ersetzt das Familiengericht die Zustimmung,
wenn die Anderung des Geschlechtseintrags oder der Vornamen dem Kindeswohl nicht widerspricht.*

Diese Einschrankung steht im Widerspruch zu der vergleichbaren Regelung in § 3 Abs. 1 TSG und den hierzu
bereits ergangenen Entscheidungen.

> Die Vorgaben aus §1 Abs. 1 TSG gelten ausschlieRlich fiir geschaftsunfahige Personen, zu
beschrankt geschéaftsfahigen Personen werden keine Angaben gemacht..
siehe Beschluss OLB Brandenburg v. 24.01.2017 - 10 WF 80/16

> Das BVG hat mit seinen Entscheidungen - 1 BvR 938/81 und 1 BvL 38,40,43/82 — schon 1982 bzw
1983 Altersgrenzen fiir nicht verfassungsgemaf erklart.

> Die Grundrechte insbesondere jene aus den Art. 1 — 3 des GG sind nicht altersabhangig.

> Einzig die Selbstbestimmung ist entscheidend.
siehe Beschluss des BVG v. 15. August 1996 - 2 BvR 1833/95 und in den folgenden bestatigt.
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Wir sind deshalb der Auffassung das sobald eine Person glaubhaft zur Selbstbestimmung fahig ist,
Verfahrensfahigkeit besteht. Spatestens mit dem Eintritt der beschrankten Geschaftsfahigkeit (vollendetes 7.
Lebensjahr - § 106 BGB) bedarf es keiner Genehmigung des Familiengerichts mehr.

Die Zustimmung zumindest eines Elternteiles ist zwar wiinschenswert aber nicht zwingend. Die Vorbehalte der
§§ 183 und 184 BGB diirften hier nicht anwendbar sein da es sonst zu einer Beeintrachtigung in der
Wahrnehmung der Grundrechte aus Art. 1 — 3 GG kadme. Eine mangelnde Mitwirkung der
Erziehungsberechtigten kénnte durchaus den Tatbestand der Kindeswohlgefahrdung gem. § 1666 BGB
erfullen weshalb die Durchsetzung der Rechte eines Kindes in diesem Falle ohnehin Aufgabe des
Familiengericht ist.

— Wir empfehlen den Ersatzlosen Wegfall der inkriminierten Passagen.

Artikel 2
Anderung des Einfiihrungsgesetzes zum Biirgerlichen

Gesetzbuchs

Artikel 7a

— keine inhaltlichen Einwende

Artikel 229

§ 50 [einsetzen: nachste bei der Verkiindung freie Zdhlbezeichnung]
Uberleitungsvorschrift zur Aufhebung des Transsexuellengesetzes

Am 1. Mai 2020 anhéngige Verfahren nach dem Transsexuellengesetz in der bis einschlie8lich 30. April 2020 geltenden
Fassung werden nach dem bis zum 30. April 2020 geltenden Recht weitergefiihrt.“

Da bereits jetzt durch das TSG und § 45b PStG zwei unterschiedliche Bestimmungen und somit Wege zur
Lésung ein und desselben Problems bestehen, ist nach in Kraft treten einer Neuregelung einzig und alleine eine
Wahl durch die Antrag stellenden bzw Uberleitung der noch anhéngigen Verfahren denkbar. Eine Fortfiihrung
obsoleter Regelungen ist inakzeptabel

— Wir fordern eine Uberleitung noch anhiingiger Verfahren, zumindest die Méglichkeit der Wahl durch
Betroffene nach welchen Bestimmungen noch anhangige Verfahren zu Ende gefiihrt werden.

Artikel 3

Anderung des Passgesetzes

Da wir § 19 aus vorangehend ausgefihrten Grinden ablehnen und eine gemeinsame Regelung in § 18
anstreben muss der Bezug auf § 18 lauten.

— ,,§19“ durch ,,§18“ ersetzen.

Artikel 4

Anderung des Personenstandsgesetzes
§ 16 Absatz 2 Satz 3

Infolge der Einflhrung der gleichgeschlechtlichen Ehe besteht keine Notwendigkeit mehr einen Eheeintrag in
der vorherigen Form bestehen zu lassen.

— Ersatzloses Streichen jedweden Bezuges auf TSG und/oder Nachfolgeregelung
§ 45 Abs. 1 Ziff 1a
e siehe Ausfiihrungen zu § 18 BGB
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— Ersatzlosen Streichen der Passage ,,die wegen einer angeborenen Variation ihrer korperlichen
Geschlechtsmerkmale®.

§ 45b
§ 45b
Offenbarungsverbot

(1) Ist der Geschlechtseintrag oder sind die Vornamen dem bis zum 30. April 2020 geltenden
Transsexuellengesetz oder nach § 18 oder § 19 des Biirgerlichen Gesetzbuchs geédndert worden,
diirfen die bis zur Anderung eingetragene Geschlechtszugehérigkeit und die Vornamen ohne
Zustimmung der eingetragenen Person nicht offenbart oder ausgeforscht werden, es sei denn, dass
besondere Griinde des éffentlichen Interesses dies erfordern oder ein rechtliches Interesse glaubhaft
gemacht wird.

(2) Die eingetragene Person kann verlangen, dass der gednderte Geschlechtseintrag und die
Vornamen in amtlichen Dokumenten und Registern eingetragen werden, wenn dem Kkeine besonderen
Griinde des Offentlichen Interesses entgegenstehen.

(3) Amtliche Dokumente, die vor der Anderung des Geschlechtseintrags und der Vornamen erstellt
wurden, werden bei berechtigtem Interesse auf Antrag mit dem neuen Geschlechtseintrag und den
neuen Vornamen neu ausgestellt, soweit dies méglich ist.

(4) Der friihere und der derzeitige Ehegatte, die Eltern, die GroReltern und die Abkémmlinge der
eingetragenen Person sind nur dann verpflichtet, den gednderten Geschlechtseintrag und die
gednderten Vornamen anzugeben, wenn dies fiir die Fiihrung &6ffentlicher Blicher und Register oder im
Rechtsverkehr erforderlich ist. Dies gilt nicht flir Ehegatten der eingetragenen Person, deren Ehe nach
der Anderung des Geschlechtseintrags geschlossen oder begriindet wurde.

e (1)u.(2),besondere Griinde des 6ffentlichen Interesse“ und ,,rechtliches Interesse glaubhaft
gemacht*

Sehr schwammig und unbestimmt. Darunter kann eigentlich alles subsumiert werden. Da ja seitens der
vorlegenden Ministerien die Vornamens- und Personenstandanderungen weiterhin unter Richtervorbehalt
stehen soll, musste dieser auch fur Ausforschungen gelten.

— Ausforschung und Offenbarung unter Richtervorbehalt
e (3),soweit moglich*

Also gar nicht. Besser ware ,,Dies ist sicherzustellen.*

— Sicherstellen und Verpflichtung der Neuausstellung von Urkunden
e (4) ,nur dann verpflichtet”

Falsche Perspektive. Nicht die Mitmenschen missen vor den Folgen der Vornamens- und
Personenstandsanderung geschitz werden sondern die Betroffenen. Deshalb mul ein ,nicht“ hinein.

— ,,nur dann nicht verpflichtet.

§ 57
Geht doch. Fiihrt die Anderung zu § 16 ad absurdum.
— keine Inhaltlichen Einwéande
§ 58
siehe § 57
— keine inhaltlichen Einwéande
§ 63 Abs 2

— keine inhaltlichen Einwande
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Artikel 5

Anderung der Personenstandsverordnung
§ 56 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe d

—

Artikel 6

Anderung des Gerichtsverfassungsgesetzes

§ 23a Absatz 2 Nummer 4a

Da von uns ein standesamtliches Verfahren gemaf des derzeitigen § 45b PStG bzw. zukinftigen § 18
BGB gefordert wird, sehen wir in dieser Bestimmung keinen Sinn und lehnen diese ab

— in Gédnze abgelehnt.
Artikel 7
Anderung des Gesetzes liber das Verfahren in Familiensachen
und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit

§409a-g

Da von uns ein standesamtliches Verfahren gemaR des derzeitigen § 45b PStG bzw. zukiinftigen § 18
BGB gefordert wird, sehen wir in dieser Bestimmung keinen Sinn und lehnen diese ab

— in Gadnze abgelehnt.
Artikel 8
Anderung des Gerichts- und Notarkostengesetzes

§ 1 Absatz 2 Nummer 12

Da von uns ein standesamtliches Verfahren gemaf des derzeitigen § 45b PStG bzw. zukinftigen § 18
BGB gefordert wird, begriiRen wir in dieser Bestimmung.

— keine inhaltlichen Einwande.
Nummer 15210 der Anlage 1

Da von uns ein standesamtliches Verfahren gemaf des derzeitigen § 45b PStG bzw. zukinftigen § 18
BGB gefordert wird, sehen wir in dieser Bestimmung keinen Sinn und lehnen diese ab

— in Gédnze abgelehnt.
Artikel 9
Anderung des Justizvergiitungs- und -entschidigungsgesetzes

Da von uns ein standesamtliches Verfahren gemaf des derzeitigen § 45b PStG bzw. zukinftigen § 18
BGB gefordert wird, begriiien wir in dieser Bestimmung.

— keine inhaltlichen Einwénde.
Artikel 10
Anderung des Rechtspflegergesetzes
§ 14 Absatz 1 Nummer 12 Buchst. C
siehe Ausfuhrung zu § 1063e BGB
— in Ganze abgelehnt.

§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 9
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Da von uns ein standesamtliches Verfahren gemaf des derzeitigen § 45b PStG bzw. zukinftigen § 18
BGB gefordert wird, begriiRen wir in dieser Bestimmung.

— keine inhaltlichen Einwande.
Artikel 11

Anderung des Bundeszentralregistergesetzes

— keine inhaltlichen Einwinde nach Beriicksichtigung der Anderungen zu § 45b BGB neu.

Artikel 12
Gesetz uiber die Beratung zur Geschlechtsidentitat

(Geschlechtsidentitatsberatungsgesetz — GIBG)

e Da es sich bei dem Gesetzesentwurf um die Fortflihrung der bisherigen Begutachtung nach TSG in
abgewandelter Form handelt und in Wesen und Form allem Widerspricht was von uns vertreten wird
gehen wir nicht auf die einzelnen Punkte ein.

— Das Gesetz wird in der vorgelegten Form in Ganze abgelehnt.

e Wir kdnnen uns ein solches Gesetz durchaus vorstellen aber nur in der
nachstehenden Form:
§1
Anspruch auf Beratung

Bei Fragen der Geschlechtsidentitét kdnnen betroffene Personen eine Beratung durch eine anerkannte
Beratungsstelle im Sinne des § 5 verlangen. Die Beratung ist fur die Ratsuchenden kostenfrei und kann auf
Wunsch anonym erfolgen.

§2
Qualifikation der beratenden Person

(1) Die Beratung Uber eine mdgliche Anderung des Geschlechtseintrags und/oder die Vornamensfiihrung hat
durch eine aufgrund eigener Betroffenheit und Erfahrung mit den Besonderheiten der Intergeschlechtlichkeit
ausreichend vertraute Person zu erfolgen.

(2) Die Beratung Uber eine mdgliche Anderung des Geschlechtseintrags oder die Vornamensfiihrung bei
Transgeschlechtlichkeit hat durch eine aufgrund eigener Betroffenheit und Erfahrung mit den Besonderheiten
der Transgeschlechtlichkeit ausreichend vertraute Person zu erfolgen.

(3) Die beratende Person muss nicht Angehdrige einer Beratungsstelle nach § 5 sein.
§3
Inhalt der Beratung

Im Rahmen der Beratung hat auch eine Aufklarung der betroffenen Person uber die rechtlichen und
medizinischen Mdglichkeiten, die Tragweite einer Entscheidung zur Anderung des Geschlechtseintrags oder
einer Geschlechtsanderung sowie die moglichen Folgen und Risiken zu erfolgen.

§4
Beratungsbescheinigung

Die nach § 2 qualifizierte beratende Person hat nach Abschluss der Beratung auf Wunsch eine mit ihnrem
Namen und Datum der Ausstellung versehene Bescheinigung Uber die Beratung auszustellen.

§5
Anerkennung als Beratungsstelle
(1) Beratungsstellen missen fiir die Beratung geeignete Personen im Sinne des § 2 vorhalten.
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(2) Die Anerkennung erfolgt durch das Bundesamt flr Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben.

§6
Forderung

Eine anerkannte Beratungsstelle hat Anspruch auf unverzigliche, die Aufwendungen der Beratungsstelle
vollstandig deckende Finanzierung durch das Bundesministerium fiir Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

e Da das BVG seit seiner Entscheidung vom 15. August 1996 - 2 BvR 1833/95, ausdricklich bestatigt
durch den Beschluss vom 11. Januar 2011 - 1 BvR 3295/07 -, deutlich zum Ausdruck gebracht das fiir
die Tatbestandsfeststellung und somit fiir den Anspruch auf Anderung/Berichtigung des Vornamens-
und Geschlechtseintrag alleinig die Selbstauskunft mafigeblich ist, ist sowohl eine Beurteilung noch
Begriindung hierzu statthaft.

e Eine Beratung deren Ausgang bzw. die Voraussetzung fiir die Anderung des Vornamens- und
Geschlechtseintrag ist, kann nicht ergebnisoffen und zweckdienlich sein.

o Alleinig Betroffene und ihre Selbst-Organisationen weisen die notwendige Kompetenz in diesem
Bereich auf, der von Dritten weder erworben noch durchdrungen werden kann.

**x*%

Unter dem Strich zeigt der ganze Entwurf und die ehrliche Wertschatzung vermissende, kurze Zeit flr eine
Stellungnahme die den seit Jahren, wenn nicht sogar seit Jahrzehnten sich um einen Dialog mit den
zustandigen Ministerien bemUhenden Fachverbanden und Betroffen eingerdumt wird, dass an einer Mitwirkung
nur geringes Interesse besteht. Trotzdem wirden wir eine weitere Einbindung bzw. Hinzuziehung in die
Entscheidungsfindung begrifRen. Seit mindestens 2011 fordert das BVerfG eine Reform des TSG, dieser
Entwurf schreibt es nur in anderer Formulierung an anderem Ort unverandert fort. Wir vermissen aufierdem
einen Diskriminierungsschutz, der die Durchflihrung der oftmals belastenden Phase der Transition angst- und
diskriminierungsfrei gewahrleistet. Nicht selten gehen soziales und berufliches Umfeld verloren. Die Folgen sind
eine extrem hohe Arbeitslosigkeit von 21% und ein Abrutschen in die soziale Abhangigkeit. Daher halten wir es
als zwingend erforderlich einen wirkungsvollen Diskriminierungsschutz zu integrieren.

Mit freundlichen Grii3en
%éw/‘f-"_'
Julia Steenken

Mitglied des Vorstands
im Namen und Auftrag des Gesamtvorstand
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	 „durch Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung nachzuweisen.“

